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Punktation zu den administrativen und finanziellen Erleichterungen 

betreffend StKBBG und StKBFG idgF 

05.02.2026 

 
Verwaltungsvereinfachung ohne Zusatzkosten 

für das Land Steiermark 
 

1) Flexibilisierung durch die Schaffung von Bildungskernzeiten:  
o Kernzeiten für Bildungsarbeit von 8:00 bis 14:00.  
o Zusammenlegung der Gruppen an den Randzeiten standardmäßig möglich, 

unabhängig von der Art der Gruppe (Kindergarten – AE-Gruppe) 
o Wenn alle Kinder abgeholt sind und kein Kind durch eine angekündigte Rückkehr 

erwartet wird, kann das Personal (auch EP!) nach Ende der Kernzeiten nach Hause 
gehen um Mehrstunden abbauen zu können. Eine zwingende Freigabe durch den 
Dienstgeber ist dafür notwendig.  

 
2) Leitung 

o Möglichkeit eine Leitung an mehreren Standorten einzusetzen, die den gleichen 
Dienstgeber haben (nicht Erhalter) 

o Entfernungsregelung zwischen den Standorten ausdehnen, damit mehrere 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen von einer Leitung geführt werden 
können.  

o Wegfall einer verpflichtenden Kinderdienststunde für Leitungen  

 
3) Neuregelung der Sanktionen bei Fehlern des Erhalters (v.a. in der Personalbesetzung): 

Ein drohender Förderverlust soll sich immer auf den betroffenen Tag/Zeitraum beziehen 
und nicht auf einen gesamten Monat.  

 
4) Ausschluss von Kindern 

o Der Ausschluss von Kindern im Regelkindergarten muss unter definierten Umständen, 
auch im verpflichtenden Kindergartenjahr, möglich sein.  

o Ausschluss auf Zeit verbunden mit Maßnahmen (für die Erziehungsberechtigten).  

 
5) Mehr Spielraum für Lösungen in Ausnahmesituationen wie Personalmangel, sehr hohe 

Krankenstandsrate etc., durch Erhöhung der Schließtage mit Bedarfserhebung.  
Vorteile:  
o Kernzeiten können verkürzt und Gruppen nach Bedarf zusammengelegt werden.  
o Zusammenlegung von Gruppen auch zwischen verschiedenen Gruppenarten, 

unterschiedlichen Öffnungszeiten und Betriebsformen ermöglichen (Kindergarten – 
Kinderkrippe; Kindergarten – AE-Gruppe, …) 

o Wenn alle Kinder abgeholt sind und kein Kind durch eine angekündigte Rückkehr 
erwartet wird, kann das Personal (auch EP!) nach Hause gehen um Mehrstunden 
abbauen zu können. In Abstimmung mit Dienstgeber.  

o Kein Förderverlust, Einbeziehung der Eltern durch Bedarfserhebung möglich, es 
müssen nachweisliche Gründe (wie Krankenstände, unbesetzte Stellen, …) für die 
Bedarfserhebung vorliegen. 
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6)  Flexibilisierung Vorbereitungszeit und Leitungsfreistellungszeit 
o Flexibilisierung der Vorbereitungszeit durch die Möglichkeit einer Blockung innerhalb 

von 14 Tagen.  
o Flexibilisierung der Leitungsfreistellungszeit (während erhöhten 

Krankenstandszeiten, Grippewellen, …) durch Blockung innerhalb eines Monates. 

 
7) Gesetzliche Fortbildungsverpflichtung nicht auf Mindeststundenanzahl erhöhen (12 EH)  

Problem: Geringfügigkeit – Personalförderung für durch Fortbildungs-verpflichtung 
entstehende Zusatzstunden.  

 
8) Möglichkeit an einem Standort Jahresbetrieb und Ganzjahresbetrieb zu führen. 

 
9) Raschere Anerkennung von Ausbildungen zur Tagesmutter/-vater bzw. 

Kinderbetreuer*in, die ihre Ausbildung in anderen Bundesländern absolviert haben. (z.B. 
durch Onlineschulungen). 

 
10) Einsatz von Personen ohne pädagogische Grundausbildung 

Der Einsatz einer Person ohne päd. Grundausbildung soll bereits zu Beginn eines KBBJ 
möglich sein, wenn die Stelle noch nicht besetzt ist. Zeitraum von max. 6 Wochen  

 
11) Schließtage  

               Ganzjahresbetrieb: alle Schließtage können im gesetzlichen Rahmen vom Träger mit 
Beginn des KBB-Jahres festgelegt werden. Bis zu 5 Schließtage kann der Träger 
individuell festlegen (Bekanntgabe zu Beginn des Betreuungsjahres) und weitere 3 Tage 
mit Bedarfserhebung unterm Jahr.  
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Änderungen mit finanziellem Aufwand 
für das Land Steiermark 

 
1) Volle Kostenübernahme bei notwendiger Freistellung von schwangeren 

Dienstnehmerinnen.  
a. Aktuell müssen schwangere Dienstnehmerinnen bei der Arbeit mit Kindern unter 3 

J. (Zytomegalie) sowie im Kinderdienst, bei fehlendem Titer, bis zum Beginn des 
Mutterschutzes freigestellt werden.  

b. Die dadurch anfallenden Mehrkosten müssen ohne Förderung getragen werden. 

 
2) Überschneidungszeit bei Ganztagsgruppen (EP/KIB) 

o Kostendeckung durch Land/Bund 
o 2 Kinderdienststunden pro Tag für das Fachpersonal: sowohl EP als auch KIB 

möglich (einmalig pro Ganztagsgruppe) 
o v.a. um Qualität um die Mittagszeit zu heben 
o Finanzierung durch Land/Bund 

 
3) Qualitätsverbessernde Maßnahmen in Bauförderung aufnehmen für Sanierungen, 

Instandhaltung und Sicherheitsmaßnahmen (über die 15a Vereinbarungen) 
a. Baukostenförderung für Sanierungen (damit wird auch die Möglichkeit gegeben, 

die aktuellen räumlichen Auflagen zu erfüllen) und Ersatzeinrichtungen/-
liegenschaften.  

b. Hitzemaßnahmen (und weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas) 
c. Anschaffungen (Einrichtung, Ausstattung) 
d. Erneuerung von Außenspielgeräten und Beschattung 

 
4) Neu: gesetzliche Fortbildungs- bzw. Ausbildungsverpflichtung für 1:1 Betreuungen in 

Krippen und Kindergärten (aktuell dürfen 1:1 Personen ohne fachspezifische Ausbildung 
arbeiten). Ausbildung bzw. Fortbildung soll im Verantwortungsbereich der Fachabteilung 
A6 liegen. 

 
 

 

 

 

Ausbau und Förderungen von Unterstützungssystemen 

Bsp: Kindergartensozialarbeit, 1:1 Betreuung, IZB-Teams, … 

→ umfassendes Thema, viele unterschiedliche Steakholder.  

Anregung: Kindergartengipfel 

 


